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§ 2 Zweck und Gegenstand des Unternehmens

1. Zweck der Gesellschaft ist

 • die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege,

	 • die Förderung von Wissenschaft und Forschung im Bereich des Gesundheitswesen sowie

	 •  die Förderung von Verbraucherberatung, Verbraucherschutz und Bildung im Bereich des Gesundheits-
wesens.

2. Die Gesellschaft verwirklicht ihre Satzungszwecke insbesondere durch nachfolgende Tätigkeiten:

a.  Recherche, Aufbereitung und Veröffentlichung von frei verfügbaren Daten und Informationen aus den 
unterschiedlichen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens.

	 •  Recherche: Analyse von Daten- und Informationsquellen hinsichtlich ihrer Inhalte und deren Nutzbar-
keit

	 •  Aufbereitung: Entwicklung von Methoden zur intelligenten Verknüpfung unterschiedlicher Daten- und 
Informationsquellen

	 •  Veröffentlichung: Bereitstellung von Daten und Informationen hinsichtlich einer nutzer- und patien-
tengerechten Informationsvermittlung

b.  Aufbau und Pflege eines Registers zur transparenten Darstellung aller Einrichtungen und Spezialisten aus 
dem Gesundheits- und Sozialwesen. Abgleich standardisierter Inhalte mit dafür verantwortlichen  
Kooperationspartnern wie Vereinen, Verbänden, Stiftungen und anderen (gemeinnützigen) Organisationen 
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

c.  Aufbau und Pflege eines umfassenden Meta-Thesaurus um vorhandene Klassifikationen, Thesauri, Ontolo-
gien und umgangssprachliche Beschreibungen aus dem Gesundheitswesen untereinander zu verknüpfen.  

d.  Aufbau und Betrieb eines unabhängigen Internetportals als Orientierungs- und Entscheidungshilfe in 
gesundheitlichen Fragen und zur Unterstützung bei der Suche nach passenden Einrichtungen und/oder 
Spezialisten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen. 

e.  Stärkung der Vernetzung und des inhaltlichen Austauschs der unter §2 genannten Kooperationspartner 
durch Bildung von Arbeitsgruppen und durch Gründung eines Expertenbeirats (siehe IV.)

f.  Durchführung weiterer Qualitäts- und Transparenzprojekte im Gesundheits- und Sozialwesen, die der För-
derung einer unabhängigen patienten- und nutzergerechten Informationsvermittlung dienen.
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